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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01        Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

Betreff:
Bestellung der zweiten stellvertretenden Schriftführung für den Ausschuss für 
Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung der Stadt Hagen

Beratungsfolge:
11.06.2024 Ausschuss für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung bestellt gemäß § 52 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 58 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung für die 
Wahlzeit des Rates der Stadt Hagen Frau Bibiane Stein-Majewski zur zweiten 
stellvertretenden Schriftführerin. Die Umsetzung erfolgt sofort.
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Kurzfassung

entfällt

Begründung

Nach § 58 i. V. m. § 52 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) sowie § 8 i. V. m. § 25 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt 
Hagen, der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse sind die Schriftführer*innen 
sowie deren Stellvertreter*innen vom jeweiligen Ausschuss selbst zu bestellen.

Die Verwaltung schlägt vor, Frau Bibiane Stein-Majewski als zweite stellvertretende 
Schriftführerin für die Wahlzeit des Rates der Stadt Hagen zu bestellen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

x keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

1. Rechtscharakter
x Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


